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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.2002

Rechtssatz

Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass ausländische Staatsbürger, die bei einer Firma in ihrem Heimatland nach den

dortigen gesetzlichen Bestimmungen des Sozial- und Abgabenrechtes ordnungsgemäß angemeldet sind, gleichzeitig

auch in Österreich ein nach dem AuslBG bewilligungsp4ichtiges Beschäftigungsverhältnis eingehen können (vgl dazu

zB das Erkenntnis VwGH vom 19.2.1993, Zl 92/09/0307).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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